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Welchen Wert hat Ihre private Rentenversicherung? 
Kundeninformation zur privaten Rentenversicherung

1. Persönliche, lebenslange Altersrente:
Während der Ansparphase bauen Sie ein Guthaben auf, welches zum vereinbarten Rentenbeginn in Form einer persön-
lichen, lebenslangen Rente ausgezahlt wird. Die Höhe der garantierten Rente erhöht sich um einen nicht garantierten 
Überschussanteil. Auf Wunsch kann eine dynamische (steigende) Rente vereinbart werden.

2. Absicherung der Hinterbliebenen:
Um Ihre Hinterbliebenen im Falle Ihres Versterbens im Rentenbezug abzusichern, bestehen folgende Möglichkeiten:A

Weil sich Lebenssituationen, Ziele und Wünsche ändern können, zählt es heute bereits zum Standard einer modernen Ren-
tenversicherung, dass während der Ansparphase eine breite Palette an individuellen und flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten 
besteht (z. B. Flexible Zuzahlungen, Teilauszahlungen, Beitragspausen). 
Doch welchen Wert hat Ihre Rente eigentlich, wenn Sie erst einmal in Rente sind? Neben der persönlichen Alters-
rente ist auch die Absicherung der Hinterbliebenen im Todesfall sowie die jederzeitige Verfügbarkeit über das angesparte  
Guthaben sehr wesentlich. Die Berücksichtigung aller dieser drei Faktoren bereits beim Abschluss einer privaten Renten-
versicherung, ermöglicht es Ihnen, persönlichen Bedürfnissen auch während des Rentenbezuges flexibel gerecht zu werden.

A Bei den Schaubildern handelt es sich lediglich um abstrakte, beispielhafte Darstellungen. Angenommene Gesamt-Altersrente 1.500 € zum Alter 65 Jahre.

WITWEN-/WITWER-RENTE: RENTENGARANTIE:

2 Bei Tod der versicherten Person in der Rentengarantiezeit wird die 
 Rente bis zum Ablauf der Rentengarantiezeit in gleicher Höhe an 
 die Hinterbliebenen weitergezahlt (hier Alter 85 der versicherten  
 Person). Eine Verfügung über das Guthaben im Erlebensfall ist
 während des Rentenbezuges nicht möglich.  

KAPITALSCHUTZ: CASH-OPTIONB: (GeldzurückRente)  

Mit der Cash-Option des Schweizer Vorsorge Kontos können Sie auch während des Rentenbezuges frei  
über Ihr Guthaben verfügen. Bis zum Alter 85 können Sie Ihren Vertrag jederzeit ganz oder teilweise kündigen  
und bekommen dann unter Berücksichtigung sämtlicher Zinserträge Ihr Geld zurück (GeldzurückRente)!

Ihr Vorteil: Maximale Flexibilität auch während des Rentenbezuges. 
 Maximaler Werterhalt für Ihre Hinterbliebenen und für Sie selbst!

3. Einmal Rente. Immer Rente? 
Weil sich auch im Rentenalter Lebenssituationen, Ziele und Wünsche ändern können, wollen Sie vielleicht statt Ihrer 
Rente lieber Ihr Geld zurück, z. B. für unvorhergesehene, erforderliche Anschaffungen infolge einer Krankheit oder  
zur Untersützung Ihrer Kinder. Ist Ihr Geld dann weg?

1 Die Witwen-/Witwer-Rente (z. B. 60%) wird bei Tod der versicher- 
 ten Person an die mitversicherte Person (Partner/in) lebenslang  
 gezahlt. Eine Verfügung über das Guthaben im Erlebensfall ist 
 während des Rentenbezuges nicht möglich.

3 Das Guthaben wird bei Tod der versicherten Person an die Hinter-
 bliebenen in einer Summe ausgezahlt. Die Höhe des Guthabens 
 ergibt sich aus dem Anfangsguthaben abzgl. bereits erhaltener  
 Renten. Zinserträge werden nicht ausgezahlt (d. h. diese verblei-
 ben bei der Versicherungsgesellschaft). Einige Anbieter bieten die 
 Möglichkeit einer Guthabenverfügung im Erlebensfall, jedoch 
 verbleiben auch dann sämtliche Zinserträge bei der Gesellschaft.

4 Das Guthaben wird bei Tod der versicherten Person (bis Alter 85 
 Jahre) an die Hinterbliebenen in einer Summe ausgezahlt. Sämt- 
 liche Zinserträge werden der versicherten Person gutgeschrieben  
 und ebenfalls ausgezahlt. Auch im Erlebensfall kann jederzeit 
 (bis Alter 85) über das Guthaben einschließlich aller Zinserträge 
 verfügt werden. 

B Cash-Option des Schweizer Vorsorge Kontos. Beträge und Prozentzahlen sind kaufmännisch gerundet. Versicherungstechnische Berechnungsgrund-
 lage: Mann, Eintrittsalter 30 Jahre, Rentenbeginn zum Alter 65 Jahre.

Lebensjahre65 70 75 80          85

Fiktiver 
Kapitalwert 

Altersrente 1.500 € / Rentengarantiezeit 20 Jahre2

Lebensjahre65 70 75 80         85

Altersrente 1.500 € 

1
Witwen-/Witwer-Rente (60%) 900 €

Lebensjahre65 70 75 80          84 85

Guthaben4 

94,7 % 
332.000 €

100 % 
350.800 €

87,4 % 
306.700 €

67,7 % 
237.600 € 64,9 % 

227.600 €Altersrente 1.500 € 

Lebensjahre65 70 75 80          84 85

Guthaben3 

Altersrente 1.500 € 
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Der Wert Ihrer privaten Rentenversicherung:
Die verschiedenen Rentenmodelle im Vergleich

Erläuterungen:  ja          nein

                                                   RENTENMODELL

FRAGE

Renten-Absicherung Kapital-Absicherung

Witwen/r- 
Rente

Renten-
garantie

Kapitalschutz Cash-Option

Bekommen meine Erben das gesamte (Rest-) Gut-
haben vollständig (in einer Summe) ausgezahlt? 

Kann ich vor Rentenbeginn, die Kapitalabsicherung  
in eine Rentenabsicherung mit Rentengarantiezeit  
tauschen und so (bei kürzerer Garantiezeit) eine  
höhere Rente erhalten?

Was ist, wenn ich nach Rentenbeginn einmal Geld 
benötige? Kann ich mir mein (Rest-) Guthaben 
dann auszahlen lassen?

Kann ich mir auch einen Teil meines Guthabens  
auszahlen lassen und dafür eine etwas  
geringere Rente bekommen?

Bekomme ich (bzw. im Todesfall meine Erben) auch  
die Zinsen für mein Rentenguthaben ausgezahlt? Die Zinsen verbleiben 

beim Versicherer.
Das Guthaben einschl.   
Zinsen wird ausgezahlt.

Erhalt der Vermögenswerte!
Bleibt ein großer Teil meines Rentenguthabens 
bis zum Erreichen des 85. Lebensjahres erhalten?
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Die Cash-Option gibt`s 

auch bei SOFORTRENTEN !

                                                   RENTENMODELL

FRAGE

Renten-Absicherung Kapital-Absicherung

Witwen/r- 
Rente1

Renten-
garantie2 Kapitalschutz Cash-Option

Angenommene Monatsrente

Angenommenes Guthaben zum Rentenbeginn

1.500 €

350.800 €

1.500 €

350.800 €

1.500 €

350.800 €

1.500 €

350.800 €

Absicherung im Todesfall zum Alter 70 Jahre
900 € 

monatl. Rente
1.500 € 

monatl. Rente

270.000 €3 260.800 € 332.000 €

zum Alter 75 Jahre
900 € 

monatl. Rente
1.500 € 

monatl. Rente

180.000 €3 170.800 € 306.700 €

zum Alter 84 Jahre
900 € 

monatl. Rente
1.500 € 

monatl. Rente

18.000 €3 8.800 € 237.600 €

zum Alter 85 Jahre
900 € 

monatl. Rente
0 € 

monatl. Rente

0 €3 0 € 227.600 €

Kapitalverfügung im Erlebensfall zum Alter 70 Jahre 0 € 0 € 260.800 € 332.000 €

zum Alter 75 Jahre 0 € 0 € 170.800 € 306.700 €

zum Alter 84 Jahre 0 € 0 € 8.800 € 237.600 €

zum Alter 85 Jahre 0 € 0 € 0 € 227.600 €

1 60%   2 20 Jahre   3 fiktiver Kapitalwert 

 


